
rankenhausträger sind bei Ar-
beitsunfällen ihrer Patienten 
nicht gemäß § 104 SGB VII haf-

tungsprivilegiert. Die zum früheren 
Recht der Reichsversicherungsordnung 
(RVO) ergangene Rechtsprechung des 
Bundesgerichtshofes (BGH) gilt nach 
einem rechtskräftigen Urteil des Land-
gerichts Köln vom 11. August 2010 1

auch zum neuen Recht. Liegen die zi-
vilrechtlichen Voraussetzungen einer 
Inanspruchnahme des Krankenhaus-
trägers durch den Patienten selbst oder 
aus übergegangenem Recht durch einen 
Unfallversicherungsträger vor, ist die 
Haftung des Krankenhausträgers kei-
neswegs durch das System der gesetzli-
chen Unfallversicherung abgelöst.

1  Darstellung der Rechtsfrage
Krankenhausträger sind nicht nur die 
Arbeitgeber einer Vielzahl von Beschäf-
tigten, sondern zugleich die Institutio-
nen, denen eine Verantwortung für die 
in ihren Einrichtungen untergebrachten 
Patienten zukommt. Erleiden diese Pati-
enten als gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 a) SGB-
VII-Versicherte einen Versicherungsfall 
der gesetzlichen Unfallversicherung, 
weil ein ordnungswidriger Zustand im 
Krankenhaus bestand oder das Kran-

kenhauspersonal (außerhalb des Heil-
wesenrisikos) fahrlässig einen Arbeits-
unfall des Patienten verursachte, stellen 
sich mehrere zivilrechtliche Fragen: 
∙  Kann der geschädigte Patient vom 

Krankenhausträger ein Schmerzens-
geld verlangen?

∙  Kann der Unfallversicherungsträger, 
der Leistungen an den Geschädigten 
erbringt, Regress mittels eines Tei-
lungsabkommens mit dem Versiche-
rer des Krankenhausträgers oder ge-
mäß § 116 SGB X nehmen?

Beide Fragen könnten überhaupt nur 
dann einer vertieften Prüfung zugeführt 
werden, wenn sich der Krankenhausträ-
ger gegenüber seinen Patienten nicht auf 
ein Haftungsprivileg gemäß § 104 SGB 
VII berufen kann. Denn wäre die Haf-
tung durch das System der gesetzlichen 
Unfallversicherung abgelöst, müsste die 
Frage, ob eine Haftung des Krankenhaus-
trägers besteht, mangels Relevanz nicht 
mehr beantwortet werden. 2

Zum Recht der RVO 3 hatte der BGH be-
reits im Jahre 1981 entschieden, dass 
sich Krankenhausträger ihren Patien-
ten gegenüber auf kein Haftungsprivileg 
berufen können. 4 Begründet wurde dies 

damit, dass es an einem inneren Bezug 
des Unfalls des Patienten zum Unter-
nehmen des Krankenhausträgers fehlt. 
Denn Unternehmer der nach § 539 Abs. 1 
Nr. 17 RVO Versicherten im Sinne des für 
die Mitgliedschaft in der Berufsgenos-
senschaft maßgebenden Begriff s nach 
§ 658 Abs. 2 RVO ist allein der Rehabi-
litationsträger, der die Versicherungs-
beiträge für die Patienten aufzubringen 
hat. 5 Die Regressverfahren anlässlich 
von „Patientenunfällen“, die unter der 
zeitlichen Geltung der RVO eingetreten 
waren, konnten nach der rechtsverbind-
lichen Klärung durch den BGH regelmä-
ßig problemlos gemäß § 116 SGB X oder 
nach einem Teilungsabkommen mit 
dem Haftpflichtversicherer des Kran-
kenhausträgers durchgeführt werden.

Die Einordnung des Rechts der Gesetz-
lichen Unfallversicherung in das Sozial-
gesetzbuch 6 war ausweislich der Begrün-
dung zum Regierungsentwurf zwar nicht 
mit einer grundlegenden inhaltlichen 
Reform verbunden. 7 Dies sollte auch im 
Bereich der Vorschriften über die Haf-
tungsbeschränkungen bei Arbeitsun-
fällen gelten. 8 Aber die Vorstellung des 
Gesetzgebers, es solle im Bereich der 
Haftungsbeschränkungen im Wesentli-

Krankenhausträger können laut einem aktuellen Urteil die Ha� ung bei Arbeitsunfällen von 
Patienten nicht allein auf das System der gesetzlichen Unfallversicherung übertragen.

Urteil des Landgerichts Köln
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1 LG Köln, 11.8.2010, 20 O 527 / 09, in 
 UVR 2010, 1085 � .

2 Denn selbst wenn eine Ha� ung bestünde,
 wäre sie durch die Ha� ungsprivilegie-
 rungsnormen der §§ 104 � . SGB VII 
 wieder aufgehoben.

3 Die RVO galt, von Übergangsvor-
 schri� en abgesehen, bis zum 31.12.1996.

4 BGH, 13.1.1981, BGHZ 79, 216 = VersR 
 1981, 350 = NJW 1981, 627.

5 BGHZ 79, 216, 222.

6 Zum 1.1.1997 durch das UVEG vom 
 7.8.1996.

7 BT-Drucks. 13 / 2204, S. 73.

8 BT-Drucks. 13 / 2204, S. 100.

9 Lepa, Ha� ungsbeschränkungen bei
 Personenschäden, Diss. 2004, S. 17.

10 § 636 Abs. 1 S. 1 RVO lautete: „Der Unter-
 nehmer ist den in seinem Unternehmen 
 tätigen Versicherten, deren Angehörigen 
 und Hinterbliebenen, auch wenn sie 
 keinen Anspruch auf Rente haben, nach 
 anderen gesetzlichen Vorschri� en zum 
 Ersatz des Personenschadens, den ein 
 Arbeitsunfall verursacht hat, nur dann 
 verpflichtet, wenn er den Arbeitsunfall 
 vorsätzlich herbeigeführt hat oder wenn 
 der Arbeitsunfall bei der Teilnahme am 
 allgemeinen Verkehr eingetreten ist.“

11 LG Kempten, 20.4.2004, 3. Zivilkammer;
 Verfügung OLG München, 8.7.2005, 
 14 U 546 / 04; Beschluss LG Meiningen, 
 20.5.2008, 2 O 369 / 08 148; jeweils nicht 
 verö� entlicht.

chen bei dem bisherigen Rechtszustand 
verbleiben, hat sich nicht bestätigt. 9

Der § 104 Abs. 1 S. 1 SGB VII entspricht 
zwar im Kern dem früheren § 636 Abs. 1
S. 1 RVO. 10 Der Wortlaut der Norm ist je-
doch insoweit erweitert, als der Unter-
nehmer gegenüber „Versicherten, die für 
ihre Unternehmen tätig sind“ einerseits, 
gegenüber „Versicherten, die zu ihrem 
Unternehmen in einer sonstigen die Ver-
sicherung begründenden Beziehung ste-
hen“ andererseits, privilegiert ist.

Nachdem sich der Wortlaut des § 104 
Abs. 1 S. 1 SGB VII damit von der frü-
heren RVO-Norm unterschied, fl ammte 
die durch die BGH-Entscheidung ab 1981 
abschließend geklärte Rechtsfrage eines 
Haftungsprivilegs von Krankenhausträ-
gern ab 1997 erneut auf.

2  Die Entscheidung der Rechtsfrage
Krankenhausträger können sich ihren 
Patienten gegenüber auch nach der seit 
dem 1. Januar 1997 geltenden Rechtslage 
nicht auf ein Haftungsprivileg berufen. 
Weder werden Patienten „für den Kran-
kenhausträger als Unternehmer tätig“ 
noch stehen Patienten zum Kranken-
hausträger „in einer sonstigen die Versi-
cherung begründenden Beziehung“. Da-
mit greift weder die erste noch die zweite 
Alternative des § 104 Abs. 1 S. 1 SGB VII 
zu Gunsten der Krankenhausträger.

2.1  Abschließende Klärung erst 
im Jahr 2010

Die seit dem 1. Januar 1997 wieder auf-
gelebte Rechtsfrage blieb bis vor Kurzem 
unentschieden. Patienten, die gegen 
Krankenhausträger trotz eines Arbeits-
unfalls vorgingen und Schmerzensgeld 
begehrten, konnten oftmals im Falle 
eines negativen Prozessausgangs aus 
finanziellen Nöten den Instanzenweg 
nicht beschreiten oder erhielten bereits 
vor Prozessbeginn keine Prozesskos-
tenhilfe bewilligt. 11 Die Versicherer der 
Krankenhausträger zahlten in Regress-
verfahren der Berufsgenossenschaft 
entweder sofort oder lenkten kurz vor 
Klageerhebung doch noch ein, sodass 
es deswegen zu keinen Urteilen kam. 
In anderen Fällen vertraten die Versi-
cherer die Rechtsauff assung eines Haf-
tungsprivilegs des Krankenhausträgers 
nicht durchgehend, sondern nur abtei-
lungsweise innerhalb desselben Hauses,
sodass kein Grundsatzstreit heraufbe-
schworen wurde.

Die hinter den Krankenhausträgern ste-
henden Versicherer besaßen tendenziell 
kein Interesse an einer ausdrücklichen 
Klärung der Rechtslage. Denn gäbe es 
ein Urteil, dass ihrer Rechtsauff assung 
entgegensteht, könnten die Versiche-
rer ihre Rechtsauff assung durchgehend 
nicht mehr überzeugend aufrechterhal-
ten. Demzufolge wurde in Fällen, ▸ 
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12 LG Görlitz, 24.9.2008, 1 O 459 / 06, juris, UVR 2009, 750 � ., dessen Rechtsau� assung aber 
 vom OLG Dresden in einer Verfügung vom 19.1.2009 und einem Beschluss vom 26.2.2009, 
 4 U 1599 / 08, UVR 2009, 750 (756 bzw. 759) als nicht zutre� end bezeichnet wird.

13 Die Hauptsache wurde für erledigt erklärt, sodass nur noch durch Beschluss über die Kosten
 des Rechtsstreits zu entscheiden war; vgl. z.B. LG Köln, Beschluss vom 18.5.2010, 20 O 73 / 10; 
 LG Köln, 11.8.2010, 20 O 70 / 10, nicht verö� entlicht.

14 LG Köln, 2.12.2009, 20 O 320 / 09, nicht verö� entlicht.

15 § 313b Abs. 1 ZPO.

16 So z.B. in dem Verfahren LG Köln, 11.8.2010, 20 O 70 / 10, nicht verö� entlicht.

17 LG Köln, 11.8.2010, 20 O 527 / 09, in UVR 2010, 1085 � .

18 Die Beklagte hatte übersehen, dass eine Zahlung der Klageforderung allein unzureichend 
 war, den Rechtsstreit vollständig zu erledigen. Denn der Unfallversicherungsträger hatte nicht 
 nur eine Leistungsklage, sondern auch eine Feststellungsklage erhoben.

19 Vgl. z.B. BGH, 4.10.1988, NJW-RR 1989, 23, der diesbezüglich auf die Vorgängernorm des 
 § 658 Abs. 2 RVO abstellte (m.w.N. Seite 24).

20 Wussow Unfallha� pflichtrecht / Schneider Kap. 79 Rn. 13; Bereiter-Hahn / Mehrtens § 104 SGB VII
 Rn. 4; Brackmann / Krasney § 104 SGB VII Rn. 7; Geigel / Wellner Kap. 31 Rn. 68; Hümmerich / 
 Boecken / Düwell / Lehmacher / Mülheims § 104 SGB VII Rn. 3; Henssler / Willemsen / Kalb / Giesen
 § 104 SGB VII Rn. 1; KassKomm / Ricke § 104 SGB VII Rn. 6; Lauterbach / Dahm § 104 SGB VII Rn. 7;
 Wannagat / Waltermann § 104 SGB VII Rn. 7.

21 Vgl. dazu Engisch, Einführung in das juristische Denken, S. 213.

22 Lepa S. 77 kommt auch nach dem SGB-VII-Recht zum Ergebnis des Verfassers; ebenso Lemcke 
 in: Festschri�  für Gerda Müller, 2009, S. 95 (101) sowie Otto / Schwarze Ha� ung des Arbeitneh-
 mers, 3. Aufl. 1998, Rn. 543.

23 Dies geschieht in der Regel durch so genannte Kop� eiträge entsprechend den gemeldeten 
 Belegungstagen und der in den amtlichen Angaben des Statistischen Bundesamtes angege-
 benen durchschnittlichen Verweildauer, vgl. § 155 SGB VII i.V.m. der maßgeblichen Satzung 
 der Berufsgenossenscha� .

24 BGH, 24.1.2006, BGHZ 166, 42 (47) = r+s 2006, 217 (218) = VersR 2006, 548 (549).

25 Laufs SGb 1982, 43 spricht von einer Verminderung der Bereitscha�  zu Investitionen im Dienste
 der Verkehrs- und Betriebssicherheit, wenn man dem Krankenhausträger eine Privilegierung 
 zusprechen würde.

26 Martin SGb 1978, 480 (482).

27 Der BGH verlangt dafür „strukturelle Zusammenhänge im Rahmen der Unfallversicherung“, 
 vgl. BGH, 24.1.2006, BGHZ 166, 42 (47) = r+s 2006, 217 (218) = VersR 2006, 548 (549). 
 Was darunter zu verstehen ist, bedarf längerer Erörterungen an anderer Stelle.

behauptet wurde, sah sich der Unfallver-
sicherungsträger verpfl ichtet, eine grund-
sätzliche gerichtliche Klärung herbeizu-
führen. In diesen Fällen wurde durch 
beide Parteien des Rechtsstreits mit allen 
zur Verfügung stehenden prozessualen 
Waffen gekämpft. Beiden Seiten stand 
nämlich deutlich vor Augen, dass es nicht 
nur darum geht, im jeweiligen Einzelfall 
zu siegen, sondern eine Grundsatzfrage zu 
beantworten. Die Versichererseite wollte 
daher ein stattgebendes Urteil vermeiden, 

die Berufsgenossenschaft ein stattgeben-
des Urteil erlangen: Reichte ein Unfall-
versicherungsträger Klage ein, wurde die 
Klageforderung kurz vor der mündlichen 
Verhandlung vom Versicherer beglichen, 
sodass kein stattgebendes Urteil ergehen 
konnte. 13 Fand doch eine mündliche Ver-
handlung statt und erfuhr der Beklagten-
vertreter, dass das Gericht die Auff assung 
des Unfallversicherungsträgers teilte, trat 
er plötzlich nicht mehr auf, sodass nur 
ein Versäumnisurteil zu Gunsten der Be-

in denen nach erstinstanzlichem Misser-
folg der Berufsgenossenschaft das Beru-
fungsgericht die klägerische Rechtsauf-
fassung teilte, auf den Abschluss eines 
Vergleichs gedrängt. 12 Ein Vergleich ent-
faltet aber nur sehr selten Pilotwirkung 
für vergleichbare Rechtsstreitigkeiten.

Nachdem nicht nur in kostengünstigen 
Einzelfällen, sondern häufi ger und auch 
bei teureren Schadensfällen ein Haf-
tungsprivileg des Krankenhausträgers 

„Zwischen Krankenhausträ-
ger und Patient liegt nicht 
die typische Unternehmer-
 Versicherten-Beziehung vor, 
in der sich der Unternehmer 
auf eine Ha� ungsersetzung 
berufen kann, weil er durch 
seine Beitragsleistung zum 
sozialen Schutz des Ver-
sicherten beigetragen hat.“
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rufsgenossenschaft erging. 14 Versäum-
nisurteile enthalten keinen Tatbestand 
und keine Entscheidungsgründe, 15 sie 
helfen damit über den Einzelfall hinaus 
nicht weiter, sind also zur Klärung einer 
Grundsatzfrage ungeeignet. Konnte ei-
ne Säumnissituation nicht mehr eintre-
ten, weil die Anträge im Klageverfahren 
vor der Offenbarung der gerichtlichen 
Auffassung bereits zu Protokoll diktiert 
wurden, wurde nach der mündlichen 
Verhandlung gezahlt und auf eine Erle-
digungserklärung gedrängt. 16 Erst am 
11. August 2010 17 ist es durch etwas Ge-
schick und viel Glück gelungen, ein für 
die Unfallversicherungsträger erfreuliches 
Urteil in der Sache zu erstreiten. 18

2.2  Die Systemgerechtigkeit der 
geklärten Rechtsfrage

Es ist sachgerecht, dass sich ein Kranken-
hausträger nicht auf eine Haftungsprivile-
gierung gemäß § 104 Abs. 1 S. 1 Alt. 1 und 
nicht auf eine Haftungsprivilegierung ge-
mäß § 104 Abs. 1 S. 1 Alt. 2 SGB VII beru-
fen kann:

2.2.1
Ein Patient als gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 15 a) 
SGB-VII-Versicherter ist kein „Versicherter, 
der für den Krankenhausträger als Unter-
nehmer tätig ist“, weil der Krankenhaus-
träger nicht der Unternehmer eines Pati-
enten ist.

Der für den § 104 Abs. 1 S. 1 SGB VII maß-
gebliche Unternehmerbegriff ergibt sich 
nach übereinstimmender Auffassung in 
Rechtsprechung 19 und Literatur 20 zu Recht 
aus § 136 Abs. 3 SGB VII. Es ist zu beach-
ten, dass der § 136 Abs. 3 SGB VII in seinen 
Nummern 2 bis 5 Sonderfälle behandelt, so-
dass nach dem Grundsatz „Die speziellere 
Norm geht der allgemeineren Norm vor“21

nicht immer nur der Regelfall des § 136 Abs. 
3 Nr. 1 SGB VII heranzuziehen ist.

§ 136 Abs. 3 Nr. 2 SGB VII bestimmt nun, 
dass bei Versicherten nach § 2 Abs. 1 Nr. 2 
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Jerom Konradi
Rechtsanwalt für Versicherungs-
recht, Ha� ungs- und Regressrecht, 
BUSSE Rechtsanwälte, München 
E-Mail: info@busselaw.de

„Die zum früheren Recht ergangene Rechtsprechung, wonach sich Krankenhausträger 
ihren Patienten gegenüber nicht auf ein Ha� ungsprivileg berufen können, gilt nach einem 
rechtskrä� igen Urteil des Landgerichts Köln auch zum neuen Recht des SGB VII.“

oder 15 versicherten Rehabilitanden der 
Rehabilitationsträger der Unternehmer 
ist. Wenn Patienten daher auf Kosten ei-
ner Krankenkasse oder eines Trägers der 
gesetzlichen Rentenversicherung oder ei-
ner landwirtschaftlichen Alterskasse sta-
tionäre / teilstationäre Behandlung erhal-
ten, so ist nicht der Krankenhausträger 
der Rehabilitationsträger und damit der 
Unternehmer dieser Patienten, 22 sondern 
die Krankenkasse, der Rentenversiche-
rungsträger oder die landwirtschaftliche 
Alterskasse.

Dies ist schon deshalb gerechtfertigt, weil 
allein diese Reha-Träger die Beiträge zur 
gesetzlichen Unfallversicherung zahlen, 
23 der Krankenhausträger hingegen kei-
nerlei solche Zahlungen vornimmt. In-
sofern liegt zwischen Krankenhausträger 
und Patient nicht die typische Unterneh-
mer-Versicherten-Beziehung vor, in der 
sich der Unternehmer deswegen auf eine 
Haftungsersetzung berufen kann, weil er 
durch seine Beitragsleistung zum sozialen 
Schutz des Versicherten beigetragen hat. 
Die Haftungsbeschränkungsnormen der 
§§ 104 ff. SGB VII beruhen aber wesent-
lich darauf, dass der Haftungsausschluss 
und die Beitragszahlung parallel laufen 
sollen, 24 denn nur dann kann sich der 
Beitragszahlende auf das Finanzierungs-
argument stützen.

Im Übrigen könnte die Gewährung einer 
(kostenlosen) Haftungsbeschränkung der 
Krankenhausträger zu einem Qualitätsab-
bau oder -verlust in der Behandlung / Pfl e-
ge führen, wenn eine fehlende Sorgfalt 
überhaupt keine zivilrechtlichen Kon-
sequenzen mehr hätte. 25 Hinzu kommt, 
dass die Patienten bei Annahme eines 
Haftungsprivilegs gegenüber den Ärzten 
und / oder dem nichtärztlichen Personal 
ein Misstrauen in deren Sorgfalt entwi-
ckeln, wenn diese bei einfacher Fahrläs-
sigkeit gar nicht und nur ab grober Fahr-
lässigkeit den Sozialversicherungsträgern 
gegenüber haften. 26

2.2.2
Patienten sind im Verhältnis zu Kranken-
hausträgern auch keine „Versicherten, die 
zu ihrem Unternehmen in einer sonstigen 
die Versicherung begründenden Beziehung 
stehen“. 27 Die rechtlichen Argumente, die 
gegen eine Ablehnung der Haftungsprivile-
gierung von Krankenhausträgern im Sinne 
der Alternative 1 sprechen, greifen auch für 
die hier zu betrachtende Alternative 2 des 
§ 104 Abs. 1 S. 1 SGB VII.

3 Ergebnis
Die zum früheren Recht der RVO ergan-
gene Rechtsprechung des BGH, wonach 
sich Krankenhausträger ihren Patienten 
gegenüber nicht auf ein Haftungsprivileg 
berufen können, gilt nach einem überzeu-
genden rechtskräftigen Urteil des Land-
gerichts Köln vom 11. August 2010 auch 
zum neuen Recht des SGB VII. Liegen die 
zivilrechtlichen Voraussetzungen einer 
Inanspruchnahme des Krankenhausträ-
gers durch den Patienten selbst oder aus 
übergegangenem Recht durch einen Un-
fallversicherungsträger vor, ist die Inan-
spruchnahme des Krankenhausträgers 
unproblematisch möglich. ●
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Keine Anerkennung einer „sekundären Neurotisierung wegen schulischer Einwirkungen beim Pflichtschulbesuch in Niedersachsen
infolge unzureichender Förderung und unzureichenden Schutzes bei Legasthenie und Dyskalkulie“ als „Wie-Berufskrankheit“.

Der durch eine schwere Legasthenie und Dyskalkulie behin-
derte Kläger hatte von dem beklagten Gemeinde-Unfallver-
sicherungsverband die Anerkennung einer Wie-BK begehrt 
und behauptet, durch falsche Schulpädagogik eine schwere 
seelische Erkrankung erlitten zu haben. Eine gruppenspe-
zifi sche Erhöhung des Erkrankungsrisikos sei für Legasthe-
niker wissenschaftlich belegbar. Der Bekl. hatte den Antrag 
abgelehnt; es gebe keine gesicherten wissenschaftlichen Er-
kenntnisse über die Geeignetheit von Schulunterricht, psy-
chische Erkrankungen herbeizuführen.

Nach Auff assung des BSG ist vorliegend eine „sekundäre 
Neurotisierung bei Teilleistungsstörung (Legasthenie und 
Dyskalkulie)“ nicht wie eine Berufskrankheit anzuerkennen. 
Die allgemeinen Voraussetzungen für die Bezeichnung der 
geltend gemachten Krankheit als BK lägen nicht vor. Die 
versicherte Tätigkeit, auf die vorliegend abzustellen sei, sei 

Nach Auff assung des BSG hat ein Unglücksfall vorgelegen. Nach Auff assung des BSG hat ein Unglücksfall vorgelegen. 
Dies sei ein plötzlich auftretendes Ereignis, das eine Ge-Dies sei ein plötzlich auftretendes Ereignis, das eine Ge-
fahr für Menschen oder Sachen mit sich bringe. Für einen fahr für Menschen oder Sachen mit sich bringe. Für einen 
Unglücksfall genüge es, dass ein Schaden an anderen In-Unglücksfall genüge es, dass ein Schaden an anderen In-
dividualrechtsgütern als der körperlichen Unversehrtheit dividualrechtsgütern als der körperlichen Unversehrtheit 
eingetreten sei oder unmittelbar bevorstehe. Vorliegend sei eingetreten sei oder unmittelbar bevorstehe. Vorliegend sei 
das grundrechtlich geschützte Rechtsgut der individuellen das grundrechtlich geschützte Rechtsgut der individuellen 
(Fortbewegungs-) Freiheit des Kindes geschädigt gewesen. (Fortbewegungs-) Freiheit des Kindes geschädigt gewesen. 
Das Mädchen sei auf dem Grundstück „eingesperrt“ gewe-Das Mädchen sei auf dem Grundstück „eingesperrt“ gewe-
sen. Sie habe sich zwar selbst in die Gefahrenlage verbracht, sen. Sie habe sich zwar selbst in die Gefahrenlage verbracht, 
sei aber – dort angelangt – nicht mehr in der Lage gewesen, sei aber – dort angelangt – nicht mehr in der Lage gewesen, 
sich aus eigener Kraft zu befreien. Sie habe sich nicht mehr sich aus eigener Kraft zu befreien. Sie habe sich nicht mehr 
selbstständig und selbstbestimmt fortbewegen können. Bei selbstständig und selbstbestimmt fortbewegen können. Bei 

(Urteil des Bundessozialgerichts vom 15.6.2010 – B 2 U 
12 / 09 R –, UV-Recht Aktuell 017 / 2010, S. 1112 – 1118)

(Urteil des Bundessozialgerichts vom 27.4.2010 – B 2 U 
13 / 09 R –, UV-Recht Aktuell 015 / 2010, S. 980 – 988)

§ diesem Unglücksfall habe der jugendliche Kl. Hilfe geleistet. 
Er habe zu Gunsten des Kindes eingegriff en und es aus sei-
ner aktuellen Zwangslage befreit, indem er es zurück auf den 
Spielplatz verbracht habe. Seine Handlung sei darauf gerich-
tet gewesen, das Mädchen zu befreien, also ihr die persönli-
che (Bewegungs-) Freiheit wieder zu verschaff en. Der Kl. sei 
daher als Nothelfer versichert gewesen.

Auch die weiteren Voraussetzungen eines Arbeitsunfalls seien 
erfüllt. Die Verrichtung zur Zeit des Unfalls, das Überklettern 
des Zauns im Anschluss an die Rettungshandlung, sei noch 
Teil der versicherten Tätigkeit gewesen. Die Versicherung auf-
grund einer Nothilfe ende erst zu dem Zeitpunkt, in dem der 
Helfer sich wieder „in Sicherheit“ befi nde, er in seine Aus-
gangssituation vor Beginn der Hilfe zurückgekehrt sei oder 
andere Tendenzen als die der Hilfeleistung verfolge.

§ die eines Schülers einer allgemeinbildenden Schule. Es gebe 
keine Feststellungen des Landessozialgerichts hinsichtlich 
spezifi scher Einwirkungen, denen Schüler, die an Legasthe-
nie und Dyskalkulie leiden, in niedersächsischen Schulen 
ausgesetzt seien. Der vom LSG festgestellte Mangel an spe-
zieller individueller Förderung von Legasthenikern an nie-
dersächsischen Schulen ersetze nicht die Voraussetzung 
„Einwirkungen“. Vorliegend seien daher nur die allgemei-
nen Einwirkungen des Schulbesuchs auf Schüler zu berück-
sichtigen. Der generelle Ursachenzusammenhang zwischen 
den Einwirkungen, denen alle Schüler im Rahmen ihres Be-
suchs von allgemeinbildenden Schulen in Niedersachsen 
ausgesetzt seien, und der sekundären Neurotisierung des Kl. 
könne jedoch nach den Feststellungen des LSG nicht bejaht 
werden. Wissenschaftliche Erkenntnisse, nach denen die 
Ausgestaltung des Schulunterrichts in Niedersachsens all-
gemeinbildenden Schulen ein gegenüber der Allgemeinbe-
völkerung erhöhtes Risiko der Schüler zur Folge habe, psy-
chisch zu erkranken, habe der Kl. nicht behauptet und seien 
auch nicht erkennbar.

Berufskrankheiten

Arbeitsunfall eines Nothelfers, der auf einem an einen Spielplatz angrenzenden, umzäunten Grundstück ein anhaltend 
weinendes sechsjähriges Mädchen bemerkt, über den Zaun klettert, das Kind auf die andere Zaunseite bewegt und sich 
beim anschließenden Zurückklettern verletzt.

Versicherungsschutz

Kontakt: Dr. Horst Jungfleisch, E-Mail: horst.jungfleisch@dguv.de 
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Neue Direktorinnen bei den Landesverbänden

Kunze vom Landesverband West aus dem 
Amt. Neue Landesdirektorin dort wird Ga-
briele Pappai, Sprecherin der Geschäfts-
führung der Unfallkasse Nordrhein-West-
falen. Die Landesdirektoren werden auf 

Bei den Landesverbänden der Deutschen 
Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV) 
gab es im Herbst mehrere Neubesetzun-
gen.

Im Landesverband Nordost übernahm Jut-
ta Vestring zum 19. Oktober 2010 den Pos-
ten als Landesdirektorin. Sie ist Mitglied 
der Geschäftsführung der Berufsgenossen-
schaft der Bauwirtschaft und folgt Harald 
Nolting nach. Die Führung des Landesver-
bandes Nordwest hat Sabine Kudzielka 
angetreten. Arno Bannasch übergab der 
Hauptgeschäftsführerin der Berufsgenos-
senschaft für Transport und Verkehrswirt-
schaft das Amt zum 9. November 2010. Am 
31. Dezember 2010 scheidet zudem Georg 

Neues Mitglied in der Geschä� sführung der BG BAU
Klaus-Richard Bergmann ist zum neuen 
Mitglied der Geschäftsführung der Be-
rufsgenossenschaft der Bauwirtschaft 
(BG BAU) gewählt worden. Er war zu-
letzt Geschäftsführer der Bezirksverwal-
tung Wuppertal der BG BAU. Bergmann 
übernahm die Geschäfte von Professor 
Manfred Bandmann, der Ende Septem-
ber 2010 in den Ruhestand gegangen ist. 
Prof. Bandmann war seit der Fusion der 
acht Berufsgenossenschaften der Bau-
wirtschaft im Jahr 2005 Mitglied der Ge-
schäftsführung der BG BAU. Davor war er 
von 1984 bis 1990 Präventionsleiter und 

anschließend Hauptge-
schäftsführer bei der frü-
heren Tiefbau-BG. Ehren-
amtlich engagierte sich 
Manfred Bandmann beim 
Deutschen Verkehrssicher-
heitsrat, dessen Präsident 
er von 1998 bis 2009 war. 
Für seine Verdienste um 
die Verkehrssicherheit er-
hielt er das Verdienstkreuz 
am Band des Verdienstor-
dens der Bundesrepublik Deutschland. 
Klaus-Richard Bergmann bildet zusam-

Neuer Ärztlicher Direktor an der BG Unfallklinik Duisburg
in Deutschland Medizin an der Universität 
Hamburg. Seine medizinische Karriere be-
gann er als Assistenzarzt im Krankenhaus 
Köln-Merheim. Zuletzt war er dort Leitender 
Oberarzt in der Klinik für Unfallchirurgie, 
Orthopädie und Sporttraumatologie. „Ich 
freue mich sehr, dass wir für diese Positi-
on einen so erfahrenen Experten gewinnen 
konnten, der mit der Krankenversorgung, 
der Lehre und der Forschung sowie mit öko-
nomischen Fragestellungen gleichermaßen 
bestens vertraut ist“, sagte der Geschäfts-
führer der Klinik, Heinz-Josef Reker.

Am 1. Oktober 2010 hat Professor Dieter 
Rixen seine Arbeit als Ärztlicher Direktor 
und Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie 
und Orthopädie der BG-Unfallklinik Duis-
burg aufgenommen. Er trat die Nachfolge 
von Professor Horst-Rainer Kortmann an, 
der Anfang des Jahres in den Ruhestand 
ging. Prof. Rixen ist Facharzt für Orthopä-
die und Unfallchirurgie mit der Zusatzbe-
zeichnung der Speziellen Unfallchirurgie. 
Er ist Experte für die moderne Traumaver-
sorgung aller Altersstufen. Prof. Rixen wur-
de 1962 in New York geboren und studierte 

Gabriele Pappai

Professor Dieter Rixen

Vorschlag der Geschäftsführerkonferenz 
durch den Vorstand der DGUV bestellt. Sie 
nehmen im Auftrag des Hauptgeschäfts-
führers der DGUV die regionale Vertre-
tung des Spitzenverbandes wahr.

Sabine KudzielkaJutta Vestring
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Prof. Manfred BandmannKlaus-Richard Bergmann

men mit Jutta Vestring die Geschäftsfüh-
rung der BG BAU.
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Mediathek für Arbeitsschutz� lme
Vielen Führungskräften und Fachkräften für Arbeitssi-
cherheit fehlt bei der Vorbereitung einer Arbeitsschutz-
unterweisung zur Veranschaulichung der Themen ein 
ansprechender Film. Jetzt wird die Suche einfacher: In 
der Mediathek für Arbeitsschutz und Gesundheitsförde-
rung fi nden Akteure im Arbeitsschutz Links zu mehr als 
hundert einsetzbaren Arbeitsschutzfi lmen. Diese sind 30 
Fachkategorien zu Themen wie Gefahrstoff e, persönliche 
Schutzausrüstung, Lärm oder Baustellensicherheit zuge-
ordnet. Um Beschäftigte bei Unterweisungen zum Arbeits-
schutz zu erreichen, kommt es auf eine inhaltlich, didak-
tisch und optisch anspruchsvolle Gestaltung an. Dabei 
kommen vielfach Videoclips, Kurzfi lme beziehungsweise 
Filmsequenzen zum Einsatz. Die Mediathek für Arbeits-
schutz und Gesundheitsförderung (MAK) bündelt geeigne-
te Arbeitsschutzfi lme, die über die Branchen- und Unfall-
versicherungsgrenzen hinaus bekannt sind und eingesetzt 
werden. !

 www.arbeitsschutz� lm.de

Präventionskultur in Pflegebetrieben fördern
angebote – direkt 
auf ihren Bedarf 
zugeschnitten. Zu-
sätzlich besteht die 
Möglichkeit, sich 
persönlich zu infor-
mieren und beraten 
zu lassen. Denn die 
GDA geht mit einer 
Vielzahl von regio-
nalen Informations-
veranstaltungen auf 
„Tour“. Eingeladen 
sind insbesondere 
Unternehmer und 

Führungskräfte aus kleineren oder mitt-
leren Pfl egeunternehmen. Ziel aller Maß-
nahmen ist die Verringerung von Muskel-
Skelett-Erkrankungen (MSE) in Verbindung 
mit psychischen Belastungen sowie die 
Förderung eines systematischen Arbeits-
schutzes.

!
 www.gesund-pflegen-online.de

Mit dem neuen Online-Bewertungsins-
trument der „Gemeinsamen Deutschen 
Arbeitsschutzstrategie“ (GDA) können 
Gesundheitskompetenz und Präventions-
kultur in Betrieben gefördert werden. Mit 
Hilfe einer interaktiven Selbstbewertung 
können die Betriebe schnell und einfach 
ihre individuelle Situation überprüfen und 
so Risiken und mögliche Mängel in punkto 
Arbeitsschutz identifi zieren. Unmittelbar 
danach erhalten sie gezielt Unterstützungs-
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WO ENTLASTET 
MAN FUßGELENK, 
KNIE, HÜFTE UND 
RÜCKEN?
UNTER DEM FUß NATÜRLICH.

Bata Industrials Europe • Postfach 10050 • 5680 DB Best • Die Niederlande • Telefon: +31 499 - 362 216
Fax: +31 499 - 362 962 • E-mail: info@bata.nl • www.bataindustrials.com

Mit mehr als 85 Jahren Erfahrung ist Bata Industrials einer der führenden Spezialisten für 
bequeme Sicherheitsschuhe. Nun verfügen unsere Modelle über eine innovative 3-stufi ge 
Dämpfungskonstruktion. Nach offi zieller Testmethode (EN ISO 20344) erreichen wir eine 
doppelt so hohe Energieaufnahme im Fersenbereich als gefordert. Dadurch neutralisieren bzw. 
reduzieren wir weitestgehend die Stöße und Kräfte, die auf den gesamten biomechanischen 
Bewegungsapparat vom Fußgelenk bis zum Halswirbel wirken. Das Ergebnis: geringere 
Ermüdung, weniger Beschwerden und Ausfallzeiten. Bata. The Energy Footwear.

Mehr Informationen: www.bataindustrials.com/broschuere

YORA ESD S2SAXA ESD S21. GELENKSTÜTZE MIT 
DÄMPFUNGSELEMENT

2. PU-ZWISCHENSOHLE 3. TUNNELSYSTEM®
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